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Samtgemeinde Tarmstedt: 41. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Zusammenfassung der eingegangenen Stellungnahmen der frühzeitigen Behörden- und TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB  

Verfahrensübersicht 

28.05.2025 Aufstellungsbeschluss,  

28.05.2025 Billigung des Vorentwurfes, Beschluss des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens durch den Rat der Samtgemeinde Tarmstedt  

13.06.2025 bis einschl. 
14.07.2025 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 12.06.2025 m. d. B. um Stellungnahme bis zum 14.07.2025 

  

Abwägung über die eingegangenen Stellungnahmen 

1. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange: 

1.1. Eine Mitteilung, dass keine Anregungen oder Bedenken bestehen, haben ab-
gegeben: 

-  

1.2. Eine Mitteilung, dass keine Belange betroffen sind, haben abgegeben: 

- Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, vom 08.07.2025 
 

- Deutsche Telekom Technik GmbH, vom 16.06.2025 

- Avacon Netz GmbH, vom 24.06.2025 

- Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, vom 
14.07.2025 

- Samtgemeinde Selsingen, vom 09.07.2025 

- Gemeinde Worpswede, vom 04.07.2025 

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr, vom 13.06.2025 

- ExxonMobil Production Deutschland GmbH, vom 14.05.2025 

- BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG, vom 14.05.2025 

- Mobil Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG), vom 14.05.2025 

 

 

1.3. Zu den vorliegenden Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 
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Nr.  Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange  eigene Stellungnahme/ Berücksichtigung in der Planung /Beschlussempfehlung  

1.3.1. Landkreis Rotenburg, vom 14.06.2025 

 Von der geplanten Aufstellung des Bebauungsplanes habe ich als Träger 
öffentlicher Belange Kenntnis genommen. Ich nehme dazu gemäß § 4 
Abs.1 BauGB wie folgt Stellung: 

Stellungnahme Regionalplanung: 

Aus Sicht der Regionalplanung ist die Ausweisung von weiteren Flächen für 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FF-PV) in der Samtgemeinde Tarmstedt 
nicht angemessen.  

Der mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien einhergehende Land-
schaftswandel stellt eine erhebliche Herausforderung für Mensch und Natur 
dar. Die damit verbundene Veränderung vertrauter Landschaftsräume voll-
zieht sich in einer zuvor nicht gekannten Geschwindigkeit und erfordert eine 
beträchtliche gesellschaftliche und ökologische Anpassungsleistung. Diese 
Entwicklung ist zur Erreichung der energiepolitischen Zielsetzungen und für 
die nachhaltige Entwicklung unsere Gesellschaft erforderlich. Dennoch 
sollte bei der Umsetzung darauf geachtet werden, gesetzte Zielwerte nicht 
unnötig zu überschreiten um den Wandel so verträglich wie möglich zu ge-
stalten. Darüber hinaus sind die im Landesraumordnungsprogramm (LROP) 
definierten Ausbaurichtlinien einzuhalten, um einen raum- und umweltver-
träglichen Ausbau zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang ist insbe-
sondere auf die Festlegung in LROP Ziffer 4.2.1 Abs. 3 S. 2 hinzuweisen, 
wonach der Ausbau von Solaranlagen prioritär auf bereits versiegelten Flä-
chen erfolgen soll. Bei einer weiteren Ausweitung von FF-PV-Projekten ist 
daher sicherzustellen, dass der Ausbau auf versiegelten Flächen vorange-
trieben und ein angemessenes Verhältnis zur Inanspruchnahme bislang un-
versiegelter Flächen besteht. 

Bereits durch die geplanten Solarparks in Buchholz-Ost (41,52 ha), Bülstedt 
Süd (56,6 ha), Schnakenmühlen (12,20 ha) und Hanstedt (11,75 ha) sind 
122,07 ha Fläche in der Samtgemeinde Tarmstedt für FF-PV-Anlagen vor-
gesehen. Der in der Presse angekündigte Solarpark Breddorf Süd mit 68 ha 
ist in dieser Berechnung noch nicht enthalten. Die Gesamtfläche der Samt-
gemeinde Tarmstedt beträgt 18.700 ha. Damit entspricht der bisher ge-
plante Flächenanteil ca. 0,65 % der Samtgemeindefläche. Dies übersteigt 
bereits das im Niedersächsischen Klimagesetz verankerte Ziel von 0,5 % 
der Landesfläche (§3 (1) Nr.3. a) NKlimaG) für FF-PV-Anlagen. Auch wenn 
die Notwendigkeit des Ausbaus erneuerbarer Energien außer Frage steht, 
wird mit dem vorliegenden Planungsvorhaben aus Sicht der Regionalpla-
nung ein Maß erreicht, das die angemessene Flächeninanspruchnahme 

 

 

Zur Stellungnahme der Regionalplanung: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen nicht konkret die 41. Än-
derung des Flächennutzungsplanes, sondern richten sich grundsätzlich an die Planung 
von Freiflächen-PV-Anlagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Sie betreffen nicht konkret die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes, sondern richten 
sich grundsätzlich an die Planung von Freiflächen-PV-Anlagen in der Samtgemeinde 
Tarmstedt.  

 

Die Gemeinde Tarmstedt hat sich zum Ziel gesetzt, bis zu 187 ha (1,0 %) ihres Samtge-
meindegebiets für Freiflächen-PV-Anlagen freizugeben.  

Im September 2025 wird in einer Sitzung des Samtgemeinderates die Ausweisung der Flä-
chen für Freiflächen-PV-Anlagen sowie die Überschreitung des Zielwertes des Landes 
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überschreitet und eine weitere Zurückstellung der Schutzgüter Mensch, 
Landschaft und Natur nicht mehr rechtfertigt. 

 

 

 

 

In diesem Zuge ist auch das Potenzial der Synergie zwischen FF-PV und 
Windparks zu erwähnen. Im Sinne einer nachhaltigen Raumplanung wäre 
es wünschenswert, wenn FF-PV Anlagen und Windparks kombiniert wür-
den, um die Inanspruchnahme von Boden und Infrastruktur sinnvoll zu kom-
binieren. Dabei sollte sich bei der Standortwahl an den restriktiveren Aufla-
gen der Windplanung orientiert werden. 

 

 

 

Zu der konkreten Fläche ist aus regionalplanerischer Sicht folgendes zu sa-
gen: 

Die geplante Inanspruchnahme einer Fläche mit der Einstufung Restriktion 
II wird nicht ausreichend begründet. Weder die Verfügbarkeit der Fläche 
noch die Nähe zu einer geeigneten Netzeinspeisung stellen ein ausreichen-
des Argument dar. Insbesondere ist zu erläutern, weshalb die Fläche ur-
sprünglich mit dieser Einschränkung versehen wurde und aus welchen 
Gründen die bestehende Restriktion als nicht mehr relevant bewertet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beraten. In der Begründung werden konkretisierend die Flächengrößen der in der Samtge-
meinde Tarmstedt geplanten Solarparks ergänzt. 

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die ausgewiesenen Flächen nicht vollständig mit PV-
Anlagen überdeckt werden. Insbesondere die auf Flächennutzungsplanebene dargestell-
ten Flächen für Solaranlagen beinhalten ergänzend ebenfalls teilweise bereits die Kom-
pensationsflächen.  

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Sie betreffen nicht konkret die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes, sondern richten 
sich grundsätzlich an die Planung von Freiflächen-PV-Anlagen. Im Bereich und Umfeld der 
41. Änderung des Flächennutzungsplanes befinden sich keine Windkraftanlagen. Im Ent-
wurf zur 2. Änderung des RROP 2020 werden ca. 1 km nördlich sowie ca. 1,4 km südöst-
lich Vorranggebiete für Windenergienutzung ausgewiesen. In dem Kriterienkatalog der 
Samtgemeinde Tarmstedt für den Ausbau von FF-PVA werden die Vorranggebiete Wind-
energienutzung als Ausschlussflächen für FF-PVA dargestellt, der Kriterienkatalog sieht 
also eine kombinierte Nutzung der Flächen bislang nicht vor.  

 

In Breddorf, bzw. in Hanstedt sind keine in dem Kriterienkatalog als Gunstflächen einge-
stuften Flächen vorhanden. Daher ist der Rückgriff auf Restriktionsflächen erforderlich. Wie 
dem Kriterienkatalog zu entnehmen ist, gilt aufgrund der Komplexität und Vielzahl an Krite-
rien für die Restriktionsflächen I und II generell eine Einzelfallbetrachtung. Der Kriterienka-
talog beschreibt weitergehend: „Denn es liegt in der Planungshoheit der Kommune, dar-
über zu entscheiden, ob und wo Freiflächen-PV-Anlagen errichtet werden können.“. Die 
Samtgemeinde behält sich damit vor, zu entscheiden, auf welchen Flächen Freiflächen-
PV-Anlagen errichtet werden können. Basis der Entscheidung bilden ergänzend die Krite-
rien, welche im Kriterienkatalog aufgeführt werden. Im Rahmen der Einzelfallbetrachtung 
soll vorliegend eine aufgrund der Bodenfruchtbarkeit als Restriktionsfläche II eingestufte 
Fläche überplant werden. Jedoch liegt die Bodenzahl der Bodenschätzung (Schätzung der 
natürlichen Ertragsfähigkeit des Bodens) lediglich bei 16. 

Aufgrund dieser geringen Bodenzahl, der Tatsache, dass durch die Planung keine beste-
henden Pachtverträge gefährdet werden, dem nahe gelegenen Netzeinspeisepunkt und 
der Verfügbarkeit der Fläche, wird dieser Fläche in der Einzelfallbetrachtung der Vorrang 
gegenüber den Restriktionsflächen I gegeben.   

Die Begründung wird ergänzt.  

Die Böden im Planänderungsgebiet weisen gem. den Nibis ® Kartenserver eine mittlere 
Ertragsfähigkeit auf (Stufe 4), weshalb sie in dem Kriterienkatalog als Restriktionsfläche 2 
eingestuft wurden. Die Bodenzahl liegt jedoch lediglich bei 16, die Ackerzahl bei 18. Die 
Bodenfruchtbarkeit wird im Nibis ® Kartenserver mit Mittel angegeben.  
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Die Beachtung des Vorranggebiets Rohrfernleitung – Gas erfolgt in der vor-
liegenden Planung. Der innerhalb des Plangebiets gelegene Wald ist im Re-
gionalen Raumordnungsprogramm (RROP) als Vorbehaltsgebiet Wald aus-
gewiesen. Die Beibehaltung des Waldes sowie die nachvollziehbare Herlei-
tung, warum in diesem Fall ein Abstand von 30 m (anstelle der sonst übli-
chen 50 m) ausreichend ist, stehen im Einklang mit den Grundsätzen der 
Raumordnung. 

Problematisch ist hingegen die teilweise Inanspruchnahme eines Vorbe-
haltsgebiets Landwirtschaft. Gemäß LROP 4.2.1 (3) 4 sollen landwirtschaft-
liche Vorbehaltsgebiete nicht für die Errichtung von Photovoltaikanlagen ge-
nutzt werden. In diesem Punkt steht die vorgelegte Planung im Widerspruch 
zu den Grundsätzen der Raumordnung. 

 

 

 

 

Ergänzend wird angeregt, den auf Seite 19 der Begründung zum Bebau-
ungsplan enthaltenen Satz: „Es stehen keine Nutzungen und Funktionen 
entgegen.“ zu überarbeiten. Dieser Satz ist aus Sicht der Regionalplanung 
irreführend, da sämtliche zur Abwägung gestellten Belange als entgegen-
stehend zu bewerten sind. Eine präzisere Formulierung wäre hier ange-
bracht, um eine sachlich korrekte Darstellung zu gewährleisten.  

 

Naturschutzfachliche Stellungnahme 

Es wird vorab festgestellt, dass die Ergebnisse der avifaunistischen Kartie-
rung noch nicht vorliegen, daher kann die naturschutzfachliche Bedeutung 
des Gebietes nicht abschließend beurteilt werden. 

Im aktuellen Verfahrensstand möchte ich aus naturschutzfachlicher Sicht 
auf folgende Punkte hinweisen:  

Die Böden im Planänderungsgebiet können jedoch nach Rückbau der Anlagen einer land-
wirtschaftlichen Nutzung wieder zugeführt werden.   

Die Begründung wird konkretisierend ergänzt.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf den Bebau-
ungsplan.  

 

 

 

Grundsätze der Raumordnung sind einer Abwägung im Zuge der Bauleitplanung zugäng-
lich. In der Begründung wird bereits auf die Lage der Fläche in einem Vorbehaltsgebiet für 
die Landwirtschaft eingegangen.  

Vorliegend handelt es sich um eine Fläche, deren Bodenzahl der Bodenschätzung mit dem 
Wert 16 vergleichsweise gering ist. Die Fläche steht zudem seitens der Eigentümer für 
eine zeitnahe Entwicklung zur Verfügung, die für die Flächennutzung vormals vorhande-
nen Pachtverträge sind ausgelaufen und wurden u. A. aus Altersgründen nicht verlängert, 
sodass durch die Planung keine starken Betroffenheiten oder Existenzgefährdungen von 
(landwirtschaftlichen) Pächtern hervorgerufen werden.  

Nach Ende der Photovoltaiknutzung kann die Anlage zurückgebaut und die Fläche wieder 
einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Begründung des Be-
bauungsplanes und werden in der Abwägung zum Bebauungsplan abgewogen.  

 

 

 

 

Zur naturschutzfachlichen Stellungnahme: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die naturschutzfachliche Bedeutung des Gebiets 
nicht abschließend beurteilt werden kann. Die Ergebnisse der avifaunistischen Kartierung 
werden, sobald sie vorliegen, in die Planung eingearbeitet.  
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Es bestehen erhebliche Bedenken gegen den Umfang der PV-FFA-Planung 
in der Samtgemeinde Tarmstedt, da diese bereits für folgende PV-Planun-
gen Planungsschritte eingeleitet hat: 35. Flächennutzungsplanänderung 
Buchholz, 36. Flächennutzungsplanänderung Bülstedt, 37. Flächennut-
zungsplanänderung Breddorf, 39. Flächennutzungsplanänderung Tarms-
tedt. Hinzu kommen noch weitere Gemeinden, für die bereits ebenfalls kon-
krete Planungen vorliegen. Aufgrund dieser Fülle an verschiedenen Planun-
gen in unterschiedlichen Gemeinden ist die Samtgemeinde dazu angehal-
ten in der Begründung des F-Plans darzulegen, wie viel Fläche der Samtge-
meinde bereits bzw. in absehbarer Zeit mit PV-FFA-Planungen überplant 
ist/sein wird. Es wird davon ausgegangen, dass in der Samtgemeinde be-
reits jetzt eine deutliche Überschreitung des vom Land herausgegebenen 
Orientierungswerts von ca. 0,5 % der Landesfläche für PF-FFA vorliegt. 
Diese Tatsache ist unter dem Aspekt des sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB) zu erklären und begründen.  

 

 

 

 

Auch ist zu begründen, warum auf Flächen mit der Bewertung Restriktions-
fläche II (eher ungeeignet) zurückgegriffen werden muss. 

 

 

 

 

Gerade in der Samtgemeinde Tarmstedt ist eine solch massive Überpla-
nung der Flächen mit PV Anlagen aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
zu bewerten, da nach den aktuellen Planungen zusätzlich über 10 % der 
Samtgemeindefläche für Vorrangstandorte für Windenergie vorgesehen 
sind. Hier kann es zu Wechselwirkungen kommen, die sich zusätzlich nega-
tiv auf die Natur auswirken können. Auch diese sind in der Begründung zu 
bewerten. 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans in dem geplanten Gebiet beste-
hen aus naturschutzfachlicher Sicht keine erheblichen Bedenken. 

Es kann jedoch nicht nachvollzogen werden, warum die Fläche als Restrikti-
onsfläche II eingestuft wurde und warum sie als Planungsfläche ausgewählt 

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Entsprechende Angaben werden in der Begründung ergänzt 

 

Die Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Die Samtgemeinde Tarmstedt hat sich zum Ziel gesetzt, 1,0 % ihrer kommunalen Fläche 
für Freiflächen-PV-Anlagen vorzusehen. In einer Sitzung des Samtgemeinderates im Sep-
tember 2025 soll über das Flächenziel beraten werden.  

Der im NKlimaG angegebene Orientierungswert von 0,5 % stellt einen Referenzwert und 
keine rechtliche Obergrenze dar. Im Rahmen ihrer Planungshoheit kann dieser Wert durch 
die Kommunen überschritten werden.  

 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die Fläche steht seitens der Eigentümer 
für eine zeitnahe Entwicklung zur Verfügung zudem sind die für die Fläche bestehenden 
Pachtverträge ausgelaufen. Somit liegen keine starken Betroffenheiten oder Existenzge-
fährdungen von Pächtern vor. Wie der Kriterienkatalog der Samtgemeinde Tarmstedt aus-
führt, ist bei der Inanspruchnahme von Restriktionsflächen generelle eine Einzelfallbetrach-
tung erforderlich, sodass die Inanspruchnahme von Restriktionsflächen II nicht ausge-
schlossen ist. Die Begründung wird ergänzt.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Erst ca. 1-2 km südöstlich sowie nördlich sieht der Entwurf für die 2. Änderung des RROP 
ein Vorranggebiet Windenergie vor. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 16 und werden in dessen Abwägung behandelt. 
  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Für diese Flächen liegt kein Antrag 
auf Änderung des Flächennutzungsplanes vor. Die Samtgemeinde hat mit ihrem Kriterien-
katalog vorgesehen, dass die Ausweisung von Flächen für Freiflächen-PV-Anlagen auf An-
tragstellung erfolgt und nicht auf Samtgemeindeebene zunächst die 



Samtgemeinde Tarmstedt                                       41. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Nr.  Stellungnahmen privater Einwender eigene Stellungnahme/ Berücksichtigung in der Planung /Beschlussempfehlung  

 

6 
 

wurde, obwohl sich besser geeignete Flächen in direkter Umgebung, also 
auch in der Nähe des Einspeisepunktes befinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im B-Plan fehlen Angaben über die Tiefe und die Anordnung der Modulti-
sche, da diese Auswirkungen auf den Boden haben, sollten Sie für eine Be-
urteilung der Auswirkungen im Plan beschrieben werden. 

Es ist positiv aufgefallen, dass die Gemeinde nicht beabsichtigt die Fläche 
zwischen und unter den Modulen als interne Kompensationsfläche heranzu-
ziehen. Dies wäre aus naturschutzfachlicher Sicht bei der geplanten Anlage 
auch nicht möglich gewesen. Eine großflächige Kompensation um die Bau-
grenze herum wird einen deutlichen höheren Beitrag zum Naturschutz leis-
ten. Es wird begrüßt, dass dieser Bereich von der Einfriedung ausgespart 
werden soll (siehe Umweltbericht), diese Information fehlt jedoch in der 
Planzeichnung. In beiden Dokumenten fehlt eine genaue Beschreibung der 
internen Kompensationsmaßnahme außerhalt der Baugrenze. 

Ich gehe aufgrund des geringen Modulreihenabstandes nicht davon aus, 
dass sich unter und zwischen den Modulen tatsächlich ein Extensivgrünland 

Flächennutzungsplanänderung für ausgewählte Gunstflächen durchgeführt wird, auf des-
sen Fläche sich dann Investoren für die Aufstellung eines Bebauungsplanes bewerben 
müssen.  

Bauleitplanungen werden also eingeleitet, wenn Anträge zur Beplanung von Flächen vor-
liegen.  

Zudem befindet sich auf der nordwestlich gelegenen Restriktionsfläche I ein Biotop.  

Wie dem Kriterienkatalog zu entnehmen ist, gilt aufgrund der Komplexität und Vielzahl an 
Kriterien für die Restriktionsflächen I und II generell eine Einzelfallbetrachtung. Der Kriteri-
enkatalog beschreibt weitergehend: „Denn es liegt in der Planungshoheit der Kommune, 
darüber zu entscheiden, ob und wo Freiflächen-PV-Anlagen errichtet werden können.“. Die 
Samtgemeinde behält sich damit vor, zu entscheiden, auf welchen Flächen Freiflächen-
PV-Anlagen errichtet werden können. Basis der Entscheidung bilden ergänzend die Krite-
rien, welche im Kriterienkatalog aufgeführt werden. Im Rahmen der Einzelfallbetrachtung 
soll vorliegend eine aufgrund der Bodenfruchtbarkeit als Restriktionsfläche II eingestufte 
Fläche überplant werden. Jedoch liegt die Bodenzahl der Bodenschätzung (Schätzung der 
natürlichen Ertragsfähigkeit des Bodens) lediglich bei 16. 

Aufgrund dieser geringen Bodenzahl, der Tatsache, dass durch die Planung keine beste-
henden Pachtverträge gefährdet werden, dem nahe gelegenen Netzeinspeisepunkt, der 
Verfügbarkeit der Fläche, wird dieser Fläche in der Einzelfallbetrachtung der Vorrang ge-
genüber den Restriktionsflächen I gegeben.   

 

Die Begründung wird konkretisierend ergänzt. 

 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes.  
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der Wertstufe III entwickeln wird, dies ist jedoch unerheblich, da diese Flä-
che nicht als Kompensationsfläche angerechnet werden soll. 

Es ist positiv aufgefallen, dass die Baufläche den sehr verdichtungsemp-
findlichen Bereich des Erdhochmoores ausspart und als weitere Vermei-
dungsmaßnahme vorsieht, dass ökologisch empfindliche Bereiche einge-
grenzt und markiert werden sollen. Dies bitte ich in die Planzeichnung mit 
aufzunehmen, damit es auf den internen Kompensationsflächen im Vor-
wege nicht durch Ablagerungen oder Überfahrungen zu Bodenverdichtun-
gen kommt. Dies ist auch zu vermeiden, wenn die Einfriedung vor den ei-
gentlichen Bauarbeiten abgeschlossen ist. Dies ist wichtig, da Bodenver-
dichtungen, anders als auf Seite 39 des Umweltberichtes beschrieben, nicht 
nur über einen Zeitraum von wenigen Tagen, sondern tatsächlich Jahr-
zehnte wirken und das Ökosystem Boden über einen langen Zeitraum schä-
digen.  

Aus Sicht der Unteren Waldbehörde bestehen gegen die Aufstellung des 
BP´s Nr. 16 „Solarpark Hanstedt“ der Gemeinde Breddorf keine grundsätzli-
chen Bedenken. 

Die Waldbelange wurden abgearbeitet und die Abstände zum Wald gewür-
digt. Es stellt sich jedoch die Frage, warum der Waldbestand im Norden der 
Fläche überhaupt überplant wird, obwohl er am Rand des Plangebiets liegt 
und nicht beansprucht wird. 

Zudem ist von hier aus nicht ersichtlich ob auch die Waldfläche eingezäunt 
werden soll. 

Gegen die 41. Änderung des FNP der Samtgemeinde Tarmstedt bestehen 
aus waldrechtlicher Sicht keine Bedenken. 

 

 

Bauleitplanerische Stellungnahme 

Ein zentrales Steuerungsinstrument ist der Flächennutzungsplan, mit dem 
auf der Basis eines gesamträumlichen Konzeptes Standorte für Freiflächen-
PV-Anlagen dargestellt werden können. 

Das Prinzip einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 
BauGB) bedeutet, dass im Zuge der bauleitplanerischen Begründung neuer 
PV-Standorte auch städtebauliche Vor- und Nachteile anderer, innerhalb 
des Samtgemeindegebiets ebenfalls in Frage kommender Alternativflächen 
abzuwägen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, sie beziehen sich auf die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 16 und werden in dessen Abwägung abgewogen.  

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Waldfläche wird aus dem Gel-
tungsbereich der Änderung herausgenommen, da diese im bestehenden FNP zu Teilen 
bereits als Waldfläche dargestellt wird. Der Geltungsbereich der Änderung umfasst daher 
nun lediglich die Sonderbaufläche.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die 41. Änderung des Flächennutzungspla-
nes keine Bedenken aus Waldrechtlicher Sicht bestehen.  

 

Zur bauleitplanerischen Stellungnahme: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Auch im Umweltbericht für einen Bauleitplan sind „in Betracht kommende 
anderweitige Planungsmöglichkeiten“ zu dokumentieren. Auf der Grundlage 
einer samtgemeindeweiten, vergleichenden Standortbetrachtung kann der 
Nachweis einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung erbracht werden. 
Mit einem solchen gesamträumlichen Konzept kann sichergestellt werden, 
dass sich die raumverträglichsten/geeignetsten Standorte im Samtgemein-
degebiet durchsetzen und nicht diejenigen, die investorenseitig als erste 
„ins Rennen gebracht“ werden. Eine nachhaltige und geordnete städtebauli-
che Entwicklung ist zu gewährleisten. 

Der Kriterienkatalog der Samtgemeinde soll dieser Steuerung dienen. Aus-
gewählt wurden hier aber nur Flächen, die dementsprechend eher als nicht 
geeignet eingestuft wurden.  

Nur solange und soweit die städtebaulichen Kriterien systematisch, einheit-
lich und nachhaltig angewendet werden, ist eine ordnungsgemäße Abwä-
gung möglich. Ein Verweis auf § 2 EEG in der Solobetrachtung verbunden 
mit und dem Hinweis auf eine Einzelabwägung begegnen durchaus rechtli-
chen Bedenken. 

Der Abwägungsvorgang und auch das Abwägungsergebnis sind neben der 
formellen Prüfung Pflichtbestandteil der aufsichtsbehördlichen Prüfung zur 
Genehmigung der Flächennutzungsplanänderungen. 

Ob und inwieweit die erforderliche Genehmigung erteilt werden kann, bleibt 
der abschließenden Prüfung vorbehalten. 

In der Begründung zur Bauleitplanung wird deutlich, dass u.a. verstärkt auf 
die Flächenverfügbarkeit und die ökonomischen Ziele des Eigentümers 
Rücksicht genommen wurde.  

Die Flächenauswahl soll nach wie vor von städtebaulichen Argumenten ge-
tragen werden. Insofern sind weitergehende Ausführungen erforderlich, 
auch zu der Frage, warum nach dem Kriterienkatalog besser geeignete Flä-
chen nicht überplant werden und stattdessen eher nicht geeignete Flächen 
in Anspruch genommen werden.  

 

Stellungnahme untere Denkmalschutzbehörde 

Im Geltungs- und Wirkungsbereich des Plangebietes existieren im Land-
kreis Rotenburg (Wümme) derzeit keine nach § 4 des Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) in das Verzeichnis der Kulturdenkmale 
des Landes Niedersachsen eingetragene Baudenkmale, die gemäß § 3 
Abs. 2 und 3 NDSchG unter Schutz gestellt sind. Dies bedeutet aber nicht, 
dass damit grundsätzlich keine baulichen Anlagen mit 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. In der Samtgemeinde Tarmstedt 
wurde 2024 ein Kriterienkatalog für Freiflächen-PV-Anlagen erstellt.  

 

 

 

 

In der Samtgemeinde Tarmstedt sind keine Gunstflächen vorhanden, wie dem Kriterienka-
talog entnommen werden kann. Daher können für den Ausbau von FF-PVA nur Restrikti-
onsflächen in Anspruch genommen werden. Es ist bei der Ausweisung von Flächen für 
Freiflächen-PV-Anlagen in jedem Fall eine Einzelfallbetrachtung erforderlich, unabhängig 
davon, ob es sich um eine Restriktionsfläche 1 oder eine Restriktionsfläche 2 handelt.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung ergänzt.  

Mit der Bauleitplanung soll ein Beitrag zur treibhausgasneutralen Energieerzeugung und 
dadurch auch zum Klimaschutz in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen ge-
leistet werden. Dabei wird die vorliegende Fläche überplant, da sie vom Eigentümer für die 
Nutzung zur Verfügung gestellt wird und aufgrund der ausgelaufenen Pachtverträge lang-
fristig keine landwirtschaftlichen Nutzungen mehr auf der Fläche bestehen.  

 

Zur Stellungnahme untere Denkmalschutzbehörde: 

Die Ausführungen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen.  
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Denkmaleigenschaften vorhanden sein könnten (§ 5 Abs. 1 NDSchG). Die 
Anwendbarkeit der Schutzvorschriften des NDSchG ist nicht von der Eintra-
gung eines Kulturdenkmals in das Verzeichnis der Kulturdenkmale abhän-
gig. 

Das nächstgelegene Baudenkmal, die Hofanlage Bachstraße 6 in Hanstedt, 
befindet sich rund 1000 m vom Vorhabengebiet entfernt. Aufgrund dieser 
Entfernung und der sichtverstellenden Elemente wird das Baudenkmal 
durch die Vorgaben des Bebauungsplanes nicht beeinträchtigt.  

Aus diesen Gründen stehen Belange des Denkmalschutzes den Vorgaben 
des Bebauungsplanes und der Änderung des Flächennutzungsplanes nicht 
entgegen. Aus denkmalrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken. 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 
NDSchG das öffentliche Interesse an der Errichtung von Anlagen zur Nut-
zung erneuerbarer Energien in der Regel überwiegt, wenn der Eingriff in 
das äußere Erscheinungsbild des Baudenkmals nur geringfügig und grund-
sätzlich reversibel ist. 

 

Stellungnahme Kreisarchäologie 

Keine Bedenken. 

 

Stellungnahme Straßenverkehrsamt 

Keine Bedenken. 

 

Stellungnahme Abfallwirtschaft: 

Da Photovoltaikanlagen nicht an die Abfallentsorgung angeschlossen wer-
den müssen, sind diese Planungen für die Abfallwirtschaft unproblematisch. 

 

Weitere interne Stellungnahmen liegen zurzeit nicht vor. 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus denkmalrechtlicher Sicht keine Bedenken be-
stehen. 

 

 

 

 

 

Zu Stellungnahme Kreisarchäologie: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zur Stellungnahme Straßenverkehrsamt: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zur Stellungnahme Abfallwirtschaft:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

1.3.2. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, vom 03.07.2025 

 In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende 

Hinweise: 
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Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen 

Durch das Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe dazu verlaufen erdver-
legte Gashochdruckleitungen bzw. Rohrfernleitungen. Bei diesen Leitungen 
sind Schutzstreifen zu beachten, die von jeglicher Bebauung und von tief-
wurzelndem Pflanzenbewuchs freizuhalten sind. Bitte beteiligen Sie den ak-
tuellen Leitungsbetreiber direkt am Verfahren, damit ggf. erforderliche Ab-
stimmungsmaßnahmen (genauer Leitungsverlauf, Breite des Schutzstrei-
fens etc.) eingeleitet werden können. Der Leitungsbetreiber kann sich än-
dern, ohne dass es eine gesetzliche Mitteilungspflicht gegenüber dem 
LBEG gibt. Wenn Ihnen aktuelle Informationen zum Betreiber bekannt sind, 
melden Sie diese bitte an Leitungskataster@lbeg.niedersachsen.de. Wei-
tere Informationen erhalten Sie hier. Die beim LBEG vorliegenden Daten zu 
den betroffenen Leitungen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle: 

 

Objektname Betreiber Leistungstyp Leistungsstatus 

Erdgas-Trans-
portleitung Hun-
torf-Rockstedt / 
Wurthfleth / 
Aschwarden - 
Rockstedt 

EWE NETZ 
GmbH 

Gashochdruck-
leitung 

Betriebsbereit / 
in Betrieb 

 

Wenn die Beteiligung der Leitungsbetreiber bereits im Rahmen früherer Pla-
nungsverfahren durchgeführt wurde und zwischenzeitlich keine Verände-
rung des Leitungsverlaufs erfolgte, ist die Erfordernis einer erneuten Beteili-
gung der genannten Unternehmen durch die verfahrensführende Behörde 
abzuwägen. Wir bitten darum, sich mit dem/den betroffenen Unternehmen 
in Verbindung zu setzen und die ggf. zu treffenden Schutzmaßnahmen ab-
zustimmen. Sofern Ihr Planungsvorhaben Windenergieanlagen betrifft, wird 
auf die Rundverfügung: Abstand von Windkraftanlagen (WEA) zu Einrich-
tungen des Bergbaus verwiesen, auch zu finden als Download auf der Web-
seite des LBEG. 

Boden 

Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in 
Deutschland das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert 
dabei auf die Bewertung der Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den 
Boden sollen Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der 
Archivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit Grund und Bo-
den ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Vorfeld der Planung wurde der Verlauf der 
Gasleitung ermittelt und in der verbindlichen Bauleitplanung die entsprechenden Schutz-
streifen berücksichtigt. Die EWE als zuständige Leitungsbetreiberin wurde im Scoping be-
teiligt (siehe Nr. 1.3.9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bitte wird zur Kenntnis genommen. Der Leitungsträger wurde im Zuge des Scopings 
beteiligt. 
 
 
 
 
Das Vorhaben betrifft keine Windenergieanlagen.  
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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flächenbeanspruchende Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entspre-
chen (LROP 3.1.1, 04). Für Niedersachsen wird in der Niedersächsischen 
Nachhaltigkeitsstrategie eine reduzierte Flächeninanspruchnahme von un-
ter 4 ha pro Tag bis 2030 angestrebt. Das NNatSchG gibt in §1a zudem vor, 
die Neuversiegelung von Böden landesweit bis zum Ablauf des Jahres 2030 
auf unter 3 ha pro Tag zu reduzieren und bis zum Ablauf des Jahres 2050 
zu beenden. Diese Zielsetzung wurde auch in das LROP (3.1.1, 05) aufge-
nommen. Hieraus ergibt sich der Bedarf nach einem sparsamen Umgang 
mit den Ressourcen Boden und Fläche für die kommunale Planung.  

Zur fachgerechten Berücksichtigung in der Planung sollte das Schutzgut 
Boden in dem zu erarbeitenden Umweltbericht entsprechend der Anlage 1 
Baugesetzbuch (BauGB) ausführlich beschrieben und eine Bodenfunktions-
bewertung entsprechend der im Bundes-Bodenschutzgesetz (vgl. § 2 
BBodSchG) genannten Funktionen vorgenommen werden. Als Datenbasis 
zur Bearbeitung des Schutzgutes Boden empfehlen wir unsere Bodenkarte 
i.M. 1:50.000 (BK50) und ihre Vielzahl an Auswertungskarten – u.a. zu 
Suchräumen für schutzwürdige Böden und zu Empfindlichkeiten der Böden. 
Sofern genauere Informationen zu den Böden im Gebiet vorliegen, sollten 
diese zusätzlich herangezogen werden.  

In der Planungsphase lassen sich aus bodenschutzfachlicher Sicht mehrere 
Möglichkeiten der Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen 
des Schutzguts bedenken und – wenn möglich – in Ausschreibungen bzw. 
folgende Planungsstufen übernehmen. Besonders schutzwürdige oder 
empfindliche Bereiche sollten wenn möglich von einer Bebauung ausge-
nommen werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen 
aktiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial). 
Der Geobericht 28 Bodenschutz beim Bauen des LBEG dient als Leitfaden 
zu diesem Thema. Weitere Hinweise zur Vermeidung und Minderung von 
Bodenbeeinträchtigungen sowie zur Wiederherstellung von Bodenfunktio-
nen sind zudem in Geofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von Boden-
funktionen in der Planungspraxis zu finden. Eine eingriffs- und funktionsbe-
zogene Kompensation verbleibender Bodenfunktionsbeeinträchtigungen 
sollte durch geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenfunktionen 
durchgeführt werden (z.B. Entsiegelung, Renaturierung, Wiedervernäs-
sung).  

Dementsprechend empfehlen wir Bodenabtrag im Zuge dieser Maßnahmen 
zu vermeiden und Maßnahmen zu wählen, die den natürlichen Standortbe-
dingungen entsprechen. Wir weisen in diesem Kontext auf die LBEG Veröf-
fentlichung Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Pla-
nungspraxis hin. Zur Unterstützung bei der Bewertung der Bodenfunktionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Umweltbericht werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise und Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Boden werden zur Kenntnis genommen.  
 
Sie können im Zuge der Verwirklichung der Bauleitplanung berücksichtigt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen.  
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und der Empfindlichkeiten von Böden stellt das LBEG über den NIBIS® 
Kartenserver bodenkundliche Netzdiagramme bereit, die in der Planung 
verwendet werden können. Eine Beschreibung der Diagramme und Hin-
weise zur Anwendung finden Sie in Geofakten 40. Entsprechend den Daten 
des LBEG sind die Böden empfindlich gegenüber Bodenverdichtung (siehe 
Auswertungskarte „Gefährdung der Bodenfunktionen durch Bodenverdich-
tung“ auf dem NIBIS® Kartenserver). Verdichtungen sind durch geeignete 
Maßnahmen zu vermeiden – zum Schutz und zur Minderung der Beein-
trächtigungen des Bodens.  

Durch die Planung werden kohlenstoffreiche Böden mit Bedeutung für den 
Klimaschutz beansprucht. Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten sollen ent-
sprechend dem Nds. Landesraumordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 06) in 
ihrer Funktion als natürliche Speicher für klimarelevante Stoffe erhalten wer-
den. Die Daten können auf dem NIBIS® Kartenserver eingesehen werden. 

Hinweise 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen 
wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am 
Standort auf den NIBIS® Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. 
den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und 
Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geo-
technische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung 
des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in 
Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.  

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträgen für Sie 
relevant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 04.03.2024 (unser 
Zeichen: LID.4-L67214-07-2024-0001).  

 

Sofern in diesem Verfahren Ausgleichs- und Kompensationsflächen betrof-
fen sind, gehen wir davon aus, dass für alle Ausgleichs- und Kompensati-
onsflächen die Festlegungen der Regionalen Raumplanung beachtet wer-
den. In Rohstoffsicherungsgebieten sollten Ausgleichs oder Kompensati-
onsmaßnahmen erst nach einer vollständigen Rohstoffgewinnung erfolgen, 
da sonst ein späterer Rohstoffabbau erschwert bzw. verhindert werden 
kann. Die aktuellen Rohstoffsicherungskarten können über den NIBIS® 
Kartenserver des LBEG eingesehen oder als frei verfügbarer WMS Dienst 
abgerufen werden. Zudem ist im Bereich von Ausgleichs- und Kompensati-
onsflächen für erdverlegte Hochdruckleitungen sowie bergbauliche Leitun-
gen ein Schutzstreifen zu beachten, der von jeglicher Bebauung und von 
tiefwurzelndem Pflanzenwuchs freizuhalten ist. 

 
 
 
 
Der Nibis ® Kartenserver fand bei der Erarbeitung der Planunterlagen Berücksichtigung.  
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Mit der Überplanung der Fläche wird diese im Zuge der Verwirklichung aus der landwirt-
schaftlichen Nutzung mit den regelmäßigen Bodenumbrüchen herausgenommen.  
Die Böden behalten ihre Funktion als natürlicher Speicher. Die betroffenen Bereiche sind 
nicht für eine Überbauung vorgesehen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Nibis ® Kartenserver fand bei der Erstel-
lung der Planunterlagen Verwendung.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Planänderungsgebiet befindet sich inner-
halb des Gebiets des Erdölaltvertrages E 0539 der Gewerkschaft Küchenberg Erdgas und 
Erdöl GmbH. Rechtsnachfolger ist die Exxon Mobil Production Deutschland GmbH, welche 
am Planverfahren beteiligt wurde und die mitgeteilt hat, dass sie nicht betroffen ist.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Zuge der Ermittlung der Kompensa-
tionsflächen berücksichtigt.  
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In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine wei-
teren Hinweise oder Anregungen. 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber 
den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berück-
sichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als par-
zellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 
und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen 
oder objektbezogene Untersuchungen. 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

1.3.3. Landwirtschaftskammer Niedersachsen, vom 01.07.2025 

 Nach Durchsicht der Planunterlagen nehmen wir zur o.g. Planung aus all-
gemeiner landwirtschaftlicher Sicht im Folgenden Stellung. 

Im Allgemeinen sei unseren Ausführungen zur hier vorliegenden Planung 
vorangestellt, dass die Landwirtschaftskammer Niedersachsen dem weite-
ren Ausbau regenerativer Energien grundsätzlich positiv gegenübersteht 
und hierbei auf ein ausgewogenes Konglomerat der Energiequellen Wind, 
Sonne und Biomasse setzt. 

Im Hinblick auf Solarenergienutzung sollten aus landwirtschaftlicher Sicht 
vorrangig bereits versiegelte Flächen, Fassadenflächen, Konversionsstan-
dorte und Brachflächen in Anspruch genommen werden. Bei der Errichtung 
von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist darauf zu achten, dass es nicht zur 
Verknappung hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen, zu Flächenkonkur-
renzen und Fehlentwicklungen auf dem Pacht- und Bodenmarkt kommt. Da-
bei kann die Errichtung von Freiflächen-PV mit erheblichen Eingriffen in die 
Agrarstruktur verbunden sein und starke einzelbetriebliche Betroffenheiten 
(bis hin zu Existenzgefährdungen) durch Inanspruchnahme von Pachtflä-
chen auslösen. Es bedarf u.E. daher auf regionaler und kommunaler Ebene 
planerischer Zielaussagen, in welchem Umfang neben der prioritären Nut-
zung von versiegelten Flächen (s.o.) eine Inanspruchnahme landwirtschaft-
licher Flächen für die Photovoltaiknutzung erfolgen soll. 

Grundsätzlich birgt eine aktive kommunale Steuerung dieser Entwicklungen 
große Chancen einen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien zu 
leisten und gleichzeitig Fehlentwicklungen in der Raumplanung entgegen-
zuwirken. 

Durch die vorliegende Planung ist die (vorhabenbezogene) Schaffung der 
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Entwicklung 
eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Photovoltaik in der Samt-
gemeinde Tarmstedt. Die beplanten Flächen liegen in der Gemeinde 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

In der Gemeinde Breddorf liegen ungenutzte versiegelte Flächen nicht in einem nennens-
werten Umgang vor.  

Der Flächeneigentümer stellt vorliegend seine Fläche für die FF-PVA zur Verfügung. Es 
bestehen keine Pachtverträge mehr für die Fläche, diese sind ausgelaufen und wurden un-
ter anderem aus Altersgründen nicht verlängert. Somit liegen keine starken Betroffenheiten 
oder Existenzgefährdungen von Pächtern vor. Die Begründung wird klarstellend ergänzt.  

Es ist kaum möglich, Freiflächen in Anspruch zu nehmen, bei denen keine Belange berührt 
werden. Die Inanspruchnahme von Ackerflächen ist im Regelfall am konfliktärmsten, da 
naturschutzfachlich hochwertigen Flächen ein höherer Schutzstatus eingeräumt wird. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 



Samtgemeinde Tarmstedt                                       41. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Nr.  Stellungnahmen privater Einwender eigene Stellungnahme/ Berücksichtigung in der Planung /Beschlussempfehlung  

 

14 
 

Breddorf und umfassen eine Größe von insgesamt ca. 11,75 ha auf derzeit 
uneingeschränkt nutzbaren landwirtschaftlichen Flächen (Ackerland). 

Gemäß den vorliegenden Unterlagen handelt es sich bei der geplanten Nut-
zung um eine Freiflächenphotovoltaikanlage. Demnach liegt aus unserer 
Sicht keine Agri-PV-Nutzung mit landwirtschaftlicher Hauptnutzung gemäß 
Definition der DIN SPEC 91434:2021-05 (D) vor. Daher ist die hier vorlie-
gende Planung aus landwirtschaftlicher Sicht als vollständiger Flächenver-
lust im Umfang von ca. 11.75 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche zu werten. 
Im Falle noch vorzusehender plangebietsexterner Kompensationsmaßnah-
men kann sich der landwirtschaftliche Flächenverlust weiter erhöhen. Ob 
eine spätere Rückumwandlung der Freiflächen-PV-Fläche nach Rückbau 
der Anlage in eine landwirtschaftliche Nutzfläche möglich ist, ist derzeit 
nicht absehbar, da sich durch die Nutzungsextensivierung der Fläche bzw. 
mit plangebietsinternen Kompensationsmaßnahmen auch nach Rückbau 
aus naturschutzrechtlicher Sicht dauerhaft zu erhaltene Strukturen ergeben 
könnten, die einer Rückumwandlung entgegenstehen. Daher ist aus heuti-
ger landwirtschaftlicher Sicht aktuell von einem dauerhaften Flächenverlust 
auszugehen. 

 

Darüber hinaus kann der durch die vorliegende Planung entstehende Flä-
chenentzug im Falle der bisherigen Verpachtung der Flächen an wirtschaf-
tende Betriebe zu einzelbetrieblichen Betroffenheiten bei diesen führen. Die 
vorliegenden Unterlagen enthalten dazu keine Informationen. Mögliche Be-
troffenheiten wären aus unserer Sicht sowohl im Hinblick auf die Wahrung 
der Belange der betroffenen Betriebe als auch im Hinblick auf die Rechtssi-
cherheit der Planung zu beleuchten. Hinsichtlich möglicher starker Betrof-
fenheiten bis hin zu Existenzgefährdungen verweisen wir vorsorglich auch 
auf §§180 und 181 BauGB. Daher regen wir im Falle des Vorliegens von 
Pachtflächen eine Feststellung der Betroffenheiten an, die - auch entspre-
chend der Empfehlungen der o.g. NSGB-Arbeitshilfe - im Rahmen eines 
landwirtschaftlichen Fachgutachtens zur einzelbetrieblichen Verträglichkeit 
erfolgen könnte. Für weitergehende Informationen oder Abstimmungen 
dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Im Hinblick auf die geplanten planinternen und externen Kompensations-
maßnahmen weisen wir auf die Grundsätze des §1 a BauGB i.V.m. § 15 (3) 
BNatSchG zur Berücksichtigung agrarstruktureller Belange bei der Planung 
von Kompensationsmaßnahmen hin: ,,Bei der Inanspruchnahme von land- 
oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, insbeson-
dere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden 
nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. 

 

 

Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen mit geringen Bodenzahlen wird 
grundsätzlich empfohlen. In der Region und auch im Planänderungsgebiet sind viele Flä-
chen mit niedrigen Bodenzahlen vorhanden, welche im Regelfall auf Ackerflächen und so 
auch im Planänderungsgebiet (Bodenzahl von 16) vorhanden sind.   

Durch eine kompakte Modulbelegung kann eine effiziente Flächennutzung erfolgen. Für 
die Stromerzeugung durch Agri-PV-Anlagen müssten aufgrund der erforderlichen Ab-
stände für die Vorgewende und Bewirtschaftung wesentlich größere Flächen in Anspruch 
genommen werden. Zudem sind auf der Fläche durch die Gasleitung, den verrohrten Gra-
ben und die einzuhaltenden Waldabstände Faktoren vorhanden, die die Wirtschaftlichkeit 
einer Agri-PV-Anlage einschränken. Ergänzend ist im Vergleich zur Energieerzeugung aus 
Biomasse die Flächeneffizienz von Freiflächen-PV-Anlagen höher als die Stromerzeugung 
aus Anbaubiomasse.  

Es wird geprüft, ob etwaige planexterne Kompensationsmaßnahmen außerhalb landwirt-
schaftlicher Flächen durchgeführt werden können.  

 

Der Flächeneigentümer stellt vorliegend seine Fläche für die FF-PVA zur Verfügung. Es 
bestehen keine Pachtverträge mehr für die Fläche, diese sind ausgelaufen und wurden un-
ter anderem aus Altersgründen nicht verlängert. Somit liegen keine starken Betroffenheiten 
oder Existenzgefährdungen von Pächtern vor. Die Begründung wird klarstellend ergänzt.  

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Im Zuge der Auswahl der Kompensationsflächen wird die Inanspruchnahme außerlandwirt-
schaftlicher Flächen geprüft. 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maß-
nahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von 
Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die 
der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbil-
des dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flä-
chen aus der Nutzung genommen werden". 

 

 

 

1.3.4. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven, vom 14.07.2025 

 Aus der Sicht des vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven zu ver-
tretenden Immissionsschutzes bestehen gegen den o.g. Entwurf keine Be-
denken. 

Die Auswirkungen bezüglich der möglichen Blendwirkung sind soweit erfor-
derlich im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens durch Gutachten zu 
belegen. 

Ich bitte um Übersendung des in Kraft getretenen Planes, gerne digital. 

Die Stellungnahme und die Aussage, dass keine Bedenken aus Sicht des Immissions-
schutzes bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Bitte wird zur Kenntnis genommen. 

1.3.5. Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, vom 09.07.2025 

 Für die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade bestehen grund-
sätzlich keine Bedenken gegen das Vorhaben zur Nutzung von Photovolta-
ikanlagen. 

Die im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) festgelegten Voraus-
setzungen sollten ebenso Berücksichtigung finden wie die landes- und bun-
desrechtlichen Bestimmungen zum Immissionsschutz und zu den Ab-
standsregelungen. 

 

Die Ziele gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sind aus unserer Sicht zu würdigen, 
insbesondere auch der sparsame und schonende Umgang mit Grund und 
Boden. Eine unangemessene Flächenversiegelung und die zusätzliche Er-
wärmung der Erdoberfläche durch die baulichen Anlagen sollten vermieden 
werden. Die Installation auf bereits versiegelten Arealen wie Dachflächen in 
Gewerbe- und Industriegebieten ist aus unserer Sicht zu bevorzugen, um 
dem zusätzlichen Erwärmungseffekt entgegenwirken zu können. Wir erin-
nern an die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, nach 
der bis 2030 die tägliche Versiegelungsfläche unter 30 ha fallen soll. 

Gesunde Arbeits- und Wohnverhältnisse sind dringlich zu wahren. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Bedenken bestehen.  

 

Die Grundsätze und Ziele des Raumordnungsprogrammes werden berücksichtigt. Die An-
lage hält zur nächsten Bebauung und zu Schutzgebieten einen ausreichenden Abstand 
ein. In der Begründung sind bereits Ausführungen zum Immissionsschutz vorhanden. Die 
Fläche ist bereits eingegrünt. Beeinträchtigungen auf den Artenschutz werden gutachter-
lich ermittelt.   

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die Flächen der FF-PVA werden nur zu einem geringen Anteil versiegelt und die baulichen 
Anlagen nach Aufgabe der Photovoltaiknutzung rückstandsfrei entfernt.  

 

 

 

Durch entsprechende Abstände sowie die vorhandene Eingrünung der Fläche werden ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt. 

1.3.6. Industrie- und Handelskammer Stade, vom 07.07.2025 
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 Vielen Dank für die Beteiligung am o. a. Planverfahren. Zu dem vorgelegten 
Planentwurf haben wir derzeit keine grundlegenden Anregungen oder Be-
denken vorzutragen.  

Die Gasleitung (Vorranggebiet Gasfernleitung des RROP Rotenburg 
(Wümme)), die das Plangebiet kreuzt, ist von hoher Bedeutung für die ge-
werbliche Wirtschaft, die auf eine verlässliche Energieversorgung angewie-
sen ist. Eine Einschränkung der Versorgungsleitung durch die vorliegende 
Planung sollte vermieden werden. Wir begrüßen daher, die bereits vorge-
nommene frühzeitige Berücksichtigung der Trasse im vorliegenden Bebau-
ungsplan. Falls noch nicht geschehen, empfehlen wir, die Planung mit dem 
Betreiber der Gasleitung abzustimmen und dessen Anregungen oder Be-
denken zu berücksichtigen. 

Wir bitten um weitere Beteiligung sowie um Mitteilung des Abwägungser-
gebnisses in digitaler Form. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Anregungen oder Bedenken 
vorgetragen werden.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Der Betreiber der Gasleitung wurde im Zuge des Scopings beteiligt (siehe Stellungnahme 
1.3.9.). 

 

Die Bitte wird zur Kenntnis genommen. 

 

1.3.7. Wasserverband Bremervörde, vom 07.07.2025 
 

 Der Wasserverband Bremervörde erhebt gegen die vorliegende Planung 
keine Bedenken, das Plangebiet kann jedoch bisher nicht an die öffentliche 
Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein Anschluss an die Trinkwasserversor-
gung ist für das Vorhaben nicht erforderlich.  

1.3.8. Gewässer- und Landschaftspflegeverband Teufelsmoor, vom 04.07.2025 
 

 Wie im Vorfeld der Maßnahmenplanung mit Frau Oesterling besprochen 
verläuft innerhalb des beplanten Bereichs eine verrohrte Verbandsanlage 
als Gewässer III. Ordnung (Graben 7 in Hanstedt; siehe beiliegenden Lage-
plan). Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass es hier lt. Satzung 
des Verbandes Beschränkungen bezüglich der Nutzung des Grundeigen-
tums gibt. Insbesondere ist ein 5m breiter Räumstreifen ab Böschungsober-
kante von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freizuhalten. Dies betrifft 
auch verrohrte Grabenabschnitte, da die Möglichkeit erhalten bleiben muss 
hier notwendige Reparaturmaßnahmen durchführen zu können. Um nicht 
zu viel Fläche für den geplanten Solarpark zu verlieren, würden wir hier auf 
einen beidseitigen Räumstreifen verzichten. Hier würde es ausreichen, 
wenn eine der verrohrten Grabenseiten auf 5m Breite unbebaut bleibt, um 
die Erreichbarkeit des Gewässers zu erhalten. 

Weitere Bedenken bestehen nicht. Bitte teilen Sie uns den Abschluss der 
Bauausführung mit. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Zuge der verbindlichen Bauleitpla-
nung berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Bedenken bestehen. Die Bitte wird 
zur Kenntnis genommen und ist vom Vorhabenträger zu berücksichtigen 
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1.3.9. EWE NETZ GmbH, vom 16.06.2025 
 

 Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich 
Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 

Das Erdgashochdrucknetz kann durch Näherung Ihrer Baumaßnahme be-
einflusst werden. Hierfür setzen Sie sich bitte per E-Mail mit unserer zustän-
digen Fachabteilung: NBS_Netztechnik_GW@ewe-netz.de in Verbindung. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten 
(Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, 
überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen. Im Zuge der konkreten Vorhabenplanung 
hat sich der Vorhabenträger mit der zuständigen Fachabteilung in Verbindung zu setzen.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch 
noch rechtlich beeinträchtigt werden. 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer 
Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an 
einem anderen Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, 
gelten dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der 
Technik. 

Für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plan- oder Baugebie-
tes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ planen Sie 
bitte einen Versorgungsstreifen bzw. -korridore für z.B. Telekommunikati-
onslinien und Elektrizitätsleitungen gemäß DIN 1998 von mindestens 1,6 m 
mit ein. 

Weiterhin sind für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich 
die Installation von Trafostationen in möglichst zentraler Lage erforderlich. 
Für den immer weiter steigenden Leistungsbedarf (z.B. durch Elektromobili-
tät, Wärmepumpen und Erzeugungsanlagen) benötigt die EWE NETZ 
GmbH pro angefangene 50 Wohneinheiten jeweils einen weiteren Stations-
platz. 

Für die Auswahl der geeigneten Stationsplätze (ca. 7m x 7m) möchten wir 
Sie bitten, unsere regionale Planungsabteilung frühzeitig mit einzubinden. 

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versorgungs-
konzept umgesetzt werden soll. 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vor-
habenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, 
es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine an-
derslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vor-
zubringen. 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns 
frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des 
Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ GmbH, denn 
hierfür sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und 
die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Fak-
toren. 

Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfolgen kann, teilen Sie 
uns bitte die dafür notwendigen Informationen über den folgenden Link mit:  

https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie sind im Rahmen der Verwirkli-
chung der Bauleitplanung zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie sind im Rahmen der Verwirkli-
chung der Bauleitplanung zu berücksichtigen.  

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorge-
bracht werden.  

 

Die Bitte wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und Anlagenbe-
stand ändern. 

Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines veralteten Planwer-
kes kommt, nutzen Sie dafür bitte unsere aktuelle Leitungs- und Anlagen-
auskunft. Auf unserer Internetseite der EWE NETZ GmbH können Sie sich 
jederzeit nach einer erfolgreichen Registrierung auf unserem modernen 
Planauskunftsportal über die konkrete Art und Lage unserer zu berücksichti-
genden Anlagen informieren:  

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen 

 

1.3.10. NABU Bremervörde-Zeven, vom 13.06.2025 

 Der NABU Kreisverband Bremervörde-Zeven e.V. nimmt auch in Namen 
und in Vollmacht des NABU Landesverbandes Niedersachsen e.V. Stellung 
zu den o.a. Verfahren. 

1. 

Am 28.05.2024 hat der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Tarmstedt Kri-
terien für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der gesamten Samtgemeinde 
Tarmstedt festgelegt. Darin wurde eindeutig die Planungsabsicht dokumen-
tiert, dass die Samtgemeinde sich zum Ziel gesetzt hat, insgesamt bis zu 
1,0 Prozent ihrer Fläche für die Nutzung durch Freiflächen-Photovoltaik frei-
zugeben. Das entspricht einer Fläche von bis zu 187 Hektar. Zu der Beach-
tung dieses aktuellen Planungskriteriums fehlen im Entwurf der Begründung 
eindeutige Aussagen. Dies ist aber zwingend notwendig, da der Geltungs-
bereich dieser Planung bereits ca. 10 ha beträgt und der Samtgemeinderat 
für weitere PV-Planungen (35. Flächennutzungsplanänderung Buchholz, 
36. Flächennutzungsplanänderung Bülstedt, 37. Flächennutzungsplanände-
rung Breddorf, 39. Flächennutzungsplanänderung Tarmstedt) Planungs-
schritte eingeleitet hat.  

 

 

 

Zusätzlich sollte in diesem Zusammenhang dokumentiert werden, wie die 
Samtgemeinde Tarmstedt bei Anfragen zu weiteren PV-Planungen in den 
anderen Gemeinden der Samtgemeinde Tarmstedt (Hepstedt, Westertimke, 
Wilstedt und Kirchtimke) agieren wird, wobei zumindest für die Gemeinden 
Wilstedt, Westertimke und Kirchtimke bereits konkrete Planungen vorliegen. 
Die Gesamtfläche der bekannten Planungen überschreitet den Wert von 
187 ha erheblich. 

 

 

Zu 1. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung werden Ausführungen zum Ausbauziel der Samtgemeinde ergänzt.  

Da die Zielvorgabe der Samtgemeinde mit dieser Planung nicht überschritten wird, steht 
sie im Einklang mit der Planung.  

Momentan laufen gem. Aussage der Samtgemeinde in der Samtgemeinde 4 Verfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes, bei denen 123,77 ha Fläche für Freiflächen-PV-An-
lagen geplant werden (35., 36., 41., 42., Änderung des FNP). Hinzu kommt die eingeleitete 
37. Änderung des FNP im Bereich Breddorf mit einer geplanten Fläche von 62 ha, sodass 
sich insgesamt eine geplante Fläche von 185,77 ha ergibt.  

Dabei ist anzumerken, dass die ausgewiesenen Flächen nicht vollständig mit PV-Anlagen 
überdeckt werden, sondern die im FNP dargestellten Flächen ebenfalls die Kompensati-
onsflächen beinhalten. Die tatsächlich überdeckte, bzw. überstellte Fläche ist geringer und 
wird in der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung begrenzt.   

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen nicht diese Änderung 
des Flächennutzungsplanes, sondern grundsätzlich den Umgang mit Anfragen in der 
Samtgemeinde.  

Im Samtgemeinderat wird Ende September über diese Themen beraten und die Abwägung 
ggf. ergänzt.  
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Insbesondere in Bezug auf die Vorgabe des § 1a Abs 2 BauGB nach einem 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden (insbesondere bei der Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen) fehlen in den Planungsun-
terlagen Erläuterungen für eine mögliche Überschreitung des Kriteriums der 
Flächeninanspruchnahme der Samtgemeinde Tarmstedt bei PV-Anlagen. 
Dabei ist die "1,0% - Marke" der Gemeinde Tarmstedt bereits deutlich über 
dem durch das Land Niedersachsen anzusetzenden "0,5 %-Anteils" der 
Landesfläche gemäß NKlimaG (Anteil Samtgemeinde Tarmstedt ca. 88,41 
ha). 

 

 

 

 

 

In diesem Zusammenhang muss zwingend erläutert werden, wieso bei die-
ser Planung ausschließlich auf Flächen mit der Bewertung Restriktionsflä-
che II (eher nicht geeignet) zurückgegriffen wird.  

Bezogen auf die Gemeinde Breddorf ist mit den Planungen zur 37. und 41. 
Flächennutzungsplanänderung eine Fläche von ca. 80 ha betroffen. Dies 
entspricht einen Anteil von 2,2% der Gemeindefläche. 

Zusätzlich dokumentiert die Abb. 3 in der Begründung zum Bebauungsplan 
deutlich, dass sich im näheren Umfeld des Planungsgebietes größere Flä-
chen mit der Bewertung Restiktionsfläche I (bedingt geeignet). Eine Argu-
mentation mit der Nähe zu einem Einspeisungspunkt für den produzierten 
Strom würde in diesem Fall ebenfalls für die besser geeigneten Restrikti-
onsflächen I gelten. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Bei dem im NKlimaG angeführten Wert von 0,5 % handelt es sich um einen Orientierungs-
wert und keinen Grenzwert. Im Rahmen der Planungshoheit der Kommunen können diese 
den Orientierungswert überschreiten, um zur Energiewende beizutragen. 

Der Anteil von 0,5 % wurde von der Samtgemeinde nicht als Obergrenze definiert, sondern 
die 1,0 %. Dabei wurden für die einzelnen Mitgliedsgemeinden keine prozentualen Ober-
grenzen festgesetzt. Jede Mitgliedsgemeinde kann in Abstimmung mit der Samtgemeinde 
je nach Bedarf und Bereitschaft entscheiden, ob sie weitere Vorhaben erlauben möchte, 
nachdem der raumordnerische Orientierungswert bereits überschritten wurde. Da für die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes in jedem Fall die Änderung des Flächennutzungspla-
nes erforderlich ist, erfolgt in jedem Fall eine Abstimmung zwischen Gemeinde und Samt-
gemeinde über die zur Überplanung beantragte Fläche. Ergänzend ist nicht ausgeschlos-
sen, dass andere Mitgliedsgemeinden weniger Flächen für FFPV-Anlagen ausweisen.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Für diese Flächen liegt kein Antrag 
auf Aufstellung eines Bebauungsplanes vor. Die Samtgemeinde hat mit ihrem Kriterienka-
talog vorgesehen, dass die Ausweisung von Flächen für Freiflächen-PV-Anlagen auf An-
tragstellung erfolgt und nicht auf Samtgemeindeebene zunächst die Flächennutzungs-
planänderung für ausgewählte Gunstflächen durchgeführt wird, auf dessen Fläche sich 
dann Investoren für die Aufstellung eines Bebauungsplanes bewerben müssen.  

Bauleitplanungen werden also eingeleitet, wenn Anträge zur Beplanung von Flächen vor-
liegen.  

Zudem befindet sich auf der nordwestlich gelegenen Restriktionsfläche I ein Biotop.  

Wie dem Kriterienkatalog zu entnehmen ist, gilt aufgrund der Komplexität und Vielzahl an 
Kriterien für die Restriktionsflächen I und II generell eine Einzelfallbetrachtung. Der Kriteri-
enkatalog beschreibt weitergehend: „Denn es liegt in der Planungshoheit der Kommune, 
darüber zu entscheiden, ob und wo Freiflächen-PV-Anlagen errichtet werden können.“. Die 
Samtgemeinde behält sich damit vor, zu entscheiden, auf welchen Flächen Freiflächen-
PV-Anlagen errichtet werden können. Basis der Entscheidung bilden ergänzend die Krite-
rien, welche im Kriterienkatalog aufgeführt werden. Im Rahmen der Einzelfallbetrachtung 
soll vorliegend eine aufgrund der Bodenfruchtbarkeit als Restriktionsfläche II eingestufte 
Fläche überplant werden. Jedoch liegt die Bodenzahl der Bodenschätzung (Schätzung der 
natürlichen Ertragsfähigkeit des Bodens) lediglich bei 16. 

Aufgrund dieser geringen Bodenzahl, der Tatsache, dass durch die Planung keine beste-
henden Pachtverträge gefährdet werden, dem nahe gelegenen Netzeinspeisepunkt, der 
Verfügbarkeit der Fläche, wird dieser Fläche in der Einzelfallbetrachtung der Vorrang ge-
genüber den Restriktionsflächen I gegeben.   
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2.  

Die Abb. 2 der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung, die den 
Auszug aus der Potenzialflächenanalyse darstellen soll, stellt das Planungs-
gebiet nicht korrekt dar. 

 

Die Begründung wird konkretisierend ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2.: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es handelt sich um einen Fehler im Layout der 
Begründung der Flächennutzungsplanänderung, dieser wird korrigiert.  
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3.  

Unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Punkt 1 dieser Stellung-
nahme ist nicht nachvollziehbar, wieso bei diesem Planvorhaben eine Aus-
nahme von der 50m Abstandsregelung des RROPs des Landkreises Roten-
burg (Wümme) zu Waldflächen genehmigt werden sollte. Es liegen ausrei-
chend Planungsalternativen vor. Da sich Plangebiet in der freien Natur au-
ßerhalb von Siedlungsräumen befindet, sind die Abstände zu Waldflächen 
nicht nur aus Brandschutzgründen, sondern auch zum Schutz der Fauna 
der Wälder vor Störungen zwingend einzuhalten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen den Bebauungsplan und 
werden in dessen Abwägung abgewogen. 
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4.  

Insgesamt sehen wir eine größere Flächeninanspruchnahme durch PV-An-
lagen in der Samtgemeinde Tarmstedt sehr kritisch, da gemäß den aktuel-
len Planungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) über 10% der Samt-
gemeindefläche für Vorrangstandorte für Windenergie vorgesehen sind. 
Durch eine Kombination von erhöhten Flächeninanspruchnahmen für unter-
schiedliche Planungszwecke kommt es zu Wechselwirkungen der Planun-
gen auf die Schutzgüter Tier, Pflanzen/Biotope und Boden, die bei Flächen-
nutzungsplanänderungen zu beachten sind. Dabei sollte auch der zukünf-
tige Bedarf an Flächen für Bauvorhaben von Großbatteriespeicher berück-
sichtigt werden. Zu dieser Konfliktsituation fehlen in der Begründung zur 
Flächennutzungsplanänderung Erläuterungen. 

 

 

5. 

Der Kriterienkatalog für Freiflächen-Photovoltaikanlagen der Samtgemeinde 
Tarmstedt vom 28.05.2024 wurde in der Begründung zur Flächennutzungs-
planänderung angeführt. Dieser Kriterienkatalog wurde allerdings vorher nie 
in einem Beteiligungsverfahren ausgelegt und hätte daher in diesem Ver-
fahren als Unterlage zur Stellungnahme beigefügt werden müssen, damit 
die Auswahlkriterien auf ihre Auswirkung auf die unterschiedlichen Schutz-
güter hätten beurteilt werden können. 

 

6.  

Die Aussage in der Begründung zum Bebauungsplan zu der Art des Bebau-
ungsplans widersprechen sich. Unter Punkt 4.2. wird angegeben, dass es 
sich beim Bebauungsplan nicht um einen vorhabenbezogenen Plan, son-
dern um einen Angebotsplan handelt. Unter Punkt 6.1 wird allerdings von 
einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gesprochen.  

Da es sich, wie bereits in Punkt 1 dieser Stellungnahme dargestellt, gemäß 
der Potenzialanalyse der Samtgemeinde Tarmstedt um Flächen der Kate-
gorie "eher nicht geeignet" handelt, kann es sich aus unserer Sicht lediglich 
um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handeln. Die Gemeinde 
Breddorf hätte für einen Angebotsplan Flächen der Kategorie "bedingt ge-
eignet" anbieten müssen. Die Auswahl der Fläche dürfte sich daher konkret 
auf die Flächenverfügbarkeit durch die Vorhabensträgerin beziehen. Die 
vollständigen Unterlagen und konkreten Planungen zu einem 

Zu 4.: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Im unmittelbaren Umfeld des Planänderungsgebiets ist kein Vorranggebiet für Windenergie 
geplant. Erst ca. 1-2 km südöstlich sieht der Entwurf für die Änderung des RROP ein Vor-
ranggebiet Windenergie vor. 

Der Hinweis auf die zu berücksichtigenden Wechselwirkungen wird zur Kenntnis genom-
men. Die Schutzgüter werden bei jeder Bauleitplanung im Umweltbericht betrachtet.  

Die Errichtung von Großbatteriespeichern erfolgt vorwiegend im Umfeld von Umspannwer-
ken, Netzknotenpunkten, an ehemaligen Kraftwerkstandorten oder entlang von Hochspan-
nungsleitungen. Derzeit sind keine Projekte für Großspeicheranlagen in der Samtge-
meinde Tarmstedt bekannt. Zudem befinden sich keine Umspannwerke oder großen Hoch-
spannungsfreileitungen im Samtgemeindegebiet, sodass bezüglich der Großbatteriespei-
cher auch zukünftig kein Konfliktpotenzial gesehen wird.  

 

Zu 5.: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Kriterienkatalog ist im Internet auf der Web-
site der Samtgemeinde Tarmstedt einsehbar ( https://www.tarmstedt.de/index.php/satzun-
gen.html ). Es handelt sich um ein informelles Konzept und internes Steuerungsinstrument, 
welches nicht im Rahmen eines förmlichen Beteiligungsverfahren ausgelegt werden muss 
und keine bindende Außenwirkung entfaltet. Es wird geprüft, ob der Kriterienkatalog im 
Zuge der Veröffentlichung den Planunterlagen als Anlage beigefügt wird.  

 

Zu 6.: 

Der Hinweis und die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf 
den Bebauungsplan und werden in dessen Abwägung thematisiert.  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.tarmstedt.de/index.php/satzungen.html
https://www.tarmstedt.de/index.php/satzungen.html
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vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind im nächsten Beteiligungsverfah-
ren auszulegen. 

7. 

Ein präziser Vorhaben- und Erschließungsplan als Grundlage des Aufstel-
lungsverfahrens und der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Träger öffentli-
cher Belange fehlt bisher. Zusätzlich fehlen im Bebauungsplan konkrete 
Ausführungen zu der maximalen Größe der Modultische und der Anordnung 
der Modultische. Damit fehlen wichtige Kriterien für eine Einschätzung der 
Umweltauswirkungen dieser Planung. Die Textlichen Festsetzungen im Be-
bauungsplan sind entsprechend zu ergänzen. 

Die Hinweise für einen naturverträglichen Ausbau von Freiflächen-Photovol-
taikanlagen (Stand 11.10.2023) des Niedersächsischen Landkreistages, 
des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
und des NLWKN geben dazu eindeutige Empfehlungen. Die Größe der Mo-
dultische sollte 5 m nicht überschreiten. Der Reihenabstand sollte mindes-
tens 3,50 m besser 5,0 m betragen. Diese aktuellen und eindeutigen Aus-
führungen der Oberen Naturschutzbehörde des Landes Niedersachsen 
spiegeln gemäß Beschluss des OVG Lüneburg (AZ 1 MN 161/23) vom 
30.04.2024 zu einer Solarparkplanung den aktuellen Stand der Erkenntnis 
wider, der den zusammengeführten naturschutzfachlichen Sachverstand 
darstellt. Diese Grundlage ist bei der Berechnung des möglichen Kompen-
sationsbedarfs einzubeziehen. Bei einem derzeit geplanten Reihenabstand 
von 2.50m zwischen den Modulreihen können weder die Fläche unter den 
Modulen noch der Bereich zwischen den Modulreihen als mögliche interne 
Kompensationsfläche anerkannt werden. 

 

8.  

In der Begründung zum Bebauungsplan sind die Ausführungen zum Brand-
schutz zu ergänzen. Wie ist die Versorgung mit Löschwasser gesichert? 
Wie wird im Brandfall die Beeinträchtigung der Schutzgüter Boden, Pflan-
zen und der angrenzenden nach BNatSchG geschützten Biotope durch 
Löschmittel / Löschwasser vermieden? Dabei ist insbesondere darzustellen, 
wie ein ausreichender Schutz des Waldes bei Bränden gewährleistet wird. 

 

9.  

Auf Seite 9 der Begründung zum Bebauungsplan wird ausgeführt, dass auf 
einer Teilfläche des Plangebietes kohlenstoffhaltiger Boden mit Treibhaus-
gas-Speicherpotential dokumentiert wurde. Gleichzeitig befindet sich im 

 

Zu 7.: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf den Bebau-
ungsplan und werden in dessen Abwägung thematisiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 8.: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf den Bebau-
ungsplan und werden in dessen Abwägung thematisiert.  

 

 

 

 

Zu 9.: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf den Bebau-
ungsplan und werden in dessen Abwägung thematisiert.  
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nördlich des Plangebietes vorhandenen Wald ein Suchraum für naturnahes 
Moor (Biotopkomplex Moore/Sümpfe). In den Ausführungen zum Bebau-
ungsplan fehlt eine Auseinandersetzung mit der Möglichkeit der Wieder-
vernässung der Flächen im Zusammenhang mit den Niedersächsischen 
Moorschutzzielen. 

 

10.  

Da der Umweltbericht zu dieser Raumplanung erst im nächsten Planungs-
schritt vorgelegt wird, ist eine naturschutzfachliche Einschätzung der Pla-
nung derzeit noch nicht abschließend möglich. 

 

 

Es sind dabei Ausführungen zur Auswirkung der Planungen auf die 
Avifauna (Brut-, Rast- und Gastvögel) notwendig. 

 

 

Der Untersuchungsraum für die notwendige Umweltprüfung zur Prognose 
und Bewertung erheblicher Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes sollte grundsätzlich eine Zone von min-
destens 200 m um die Aufstellungsfläche der PV-Anlagen einschließlich der 
Nebenanlagen umfassen.  

Bei einer möglichen Betroffenheit störungsempfindlicher Arten oder großflä-
chigen Verlusten von Nahrungshabitaten bestimmter Tierarten (z.B. Greif-
vögel, Weißstorch, Kranich) können Erfassungen der betreffenden Arten 
auch außerhalb dieses Rahmens erforderlich sein, wenn deren entschei-
dungserhebliche Betroffenheit nicht von vornherein ausgeschlossen werden 
kann. In diesem Zusammenhang weisen wir auf mögliche Auswirkungen 
der Planungen auf die Biozönose des nördlich des Plangebietes befindli-
chen nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopes hin. Zusätzlich sollte der 
Insekten- und Fledermausschutz (aufgrund der Waldnähe) erörtert und in 
den Planungen berücksichtigt werden. 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer kritischen Stellungnahme und um 
Beteiligung in den folgenden Planungsschritten. 

 

 

 

 

Zu 10.: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Umweltbericht lag zum Scoping 
als Vorentwurfsstand bei. Aus organisatorischen Gründen konnten die Ergebnisse nicht für 
das Scoping in die Planung eingearbeitet werden. Für die weitere Planung werden die Er-
gebnisse des Umweltberichts in die Planung eingearbeitet.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt eine Betrachtung der Auswirkungen 
der Planung auf die Avifauna. Aufgrund des Vorkommens von landwirtschaftlichen Flächen 
und der Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde erfolgt eine Brut- und Gastvogel-
kartierung. 

 

Wie dem Umweltbericht entnommen werden kann, wird ein Wirkraum von ca. 200 m Ra-
dius um den Geltungsbereich betrachtet, für Gastvögel wird ein Wirkraum von ca. 500 m 
um den Geltungsbereich betrachtet.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Im Umweltbericht wird die Betroffenheit von Fledermäusen untersucht und bewertet.  
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Beschlussempfehlung zu den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange:  
Die Hinweise, Anregungen und Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen und wie zuvor aufgeführt in der weiteren Planung berücksichtigt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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1. Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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